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Präambel 
Dieser Offenlegungsbericht muss in Zusammenhang mit dem Jahresabschluss und dem La-
gebericht gelesen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 („CRR“) 

Offenlegungsbericht 2020 meine VVB  Seite 4/31 

Risikomanagementziele und -politik (Art. 435) 
Die Ausgestaltung des Risikomanagementsystems ist bestimmt durch unsere festgelegte Ge-
schäfts- und Risikostrategie. Für die Ausarbeitung dieser Strategien ist der Vorstand verant-
wortlich. Die Unternehmensziele unserer Bank und unsere geplanten Maßnahmen zur Siche-
rung des langfristigen Unternehmenserfolges sind in der vom Vorstand festgelegten Ge-
schäftsstrategie beschrieben. Darin ist das gemeinsame Grundverständnis des Vorstandes zu 
den wesentlichen Fragen der Geschäftspolitik dokumentiert. Risiken gehen wir insbesondere 
ein, um gezielt Erträge zu realisieren. Der Vorstand hat eine mit der Geschäftsstrategie kon-
sistente Risikostrategie ausgearbeitet, die insbesondere die Ziele der Risikosteuerung der we-
sentlichen Geschäftsaktivitäten erfasst. 
Aufgabe der Risikosteuerung ist nicht die vollständige Risikovermeidung, sondern eine ziel-
konforme und systematische Risikohandhabung. Dabei beachten wir folgende Grundsätze: 

§ Verzicht auf Geschäfte, deren Risiko vor dem Hintergrund der Risikotragfähigkeit und 
der Risikostrategie unserer Bank nicht vertretbar sind. 
§ Systematischer Aufbau von Geschäftspositionen, bei denen Ertragschancen und Risi-

ken in angemessenem Verhältnis stehen. 
§ Risikobegrenzung durch Übertragung nicht strategiekonformer Risiken auf andere 

Marktteilnehmer (beispielsweise über Versicherungsverträge oder durch Schließung 
offener Positionen über Derivate). 
§ Weitestgehende Vermeidung von Risikokonzentrationen durch quantitative Instru-

mente (u.a. Limitsysteme) oder qualitative Risikoanalysen. 
§ Schadensbegrenzung durch aktives Management aufgetretener Schadensfälle. 
§ Hereinnahme von Sicherheiten zur Absicherung von Kreditrisiken 
§ Verwendung rechtlich geprüfter Verträge 

 

Die Planung und Steuerung der Risiken erfolgen auf der Basis der Risikotragfähigkeit der Bank 
und dient dem Ziel der Fortführung der Bank sowie dem Schutz der Gläubiger vor Verlusten. 
Die Risikotragfähigkeit ist gegeben, wenn die wesentlichen Risiken durch das Risikodeckungs-
potenzial bzw. das Gesamtbank-Risikolimit, unter Berücksichtigung von Risikokonzentratio-
nen, laufend gedeckt ist. Wir berechnen die Risikotragfähigkeit der Bank anhand zweier Steu-
erungskreise; GuV-/bilanzorientierter Ableitung (Going-Concern-Ansatz alter Prägung) sowie 
der barwertigen Ableitung. Aus der Risikodeckungsmasse (insbesondere Rücklagen, Fonds 
für allgemeine Bankrisiken und Vorsorgereserven) leiten wir unter Berücksichtigung bestimm-
ter Abzugsposten das Gesamtbank-Risikolimit ab; erster Steuerungskreis. Durch die Abzugs-
posten stellen wir insbesondere die Fortführung des Geschäftsbetriebs sicher und treffen Vor-
sorge gegen Stressverluste und für nicht explizit berücksichtigte Risiken. In der barwertig ori-
entierten Risikodeckungsmassenableitung - zweiter Steuerungskreis - ermitteln wir die Risiko-
tragfähigkeit auf Basis der Vermögenswerte der Bank losgelöst von Bilanzierungskonventio-
nen. Auch in dieser Betrachtung werden aus oben bereits genannten Gründen Abzugsposten 
berücksichtigt. Das entsprechend der jeweiligen Steuerungsphilosophie ermittelte Gesamt-
bank-Risikolimit verteilen wir in der jeweiligen Betrachtung auf das Adressenausfall-, das 
Marktpreisrisiko (inklusive Zinsänderungsrisiko), die operationellen Risiken sowie das Liquidi-
tätsrisiko.  
Interne Kontrollverfahren gewährleisten, dass wesentliche Operationelle Risiken sowie Bei-
naheverluste als auch sogenannte Boundary Events (nicht eindeutig zuzuordnende Scha-
densfälle) regelmäßig identifiziert und beurteilt werden. Sie werden in einer Schadensdaten-
bank erfasst. Das Liquiditätsrisiko stellt für uns unter aufsichtsrechtlichen Aspekten eine we-
sentliche Risikoart dar und wird mittels Expertenschätzung in die Risikotragfähigkeitsermitt-
lung einbezogen. Andere Risikoarten werden als unwesentlich eingestuft. 
Um die Angemessenheit des aus der ermittelten Risikodeckungsmasse und den geschäftspo-
litischen Zielen abgeleiteten Gesamtbank-Risikolimits auch während eines Geschäftsjahres 
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laufend sicherstellen zu können, wird die Höhe der Risikodeckungsmasse unterjährig durch 
das Risikocontrolling überprüft. 
Die Betrachtung des Liquiditätsrisikos erfolgt in einem angemessenen Risikosteuerungs- und 
-controllingprozess. In dem für unser Haus in Bezug auf die Risikotragfähigkeit, Ressourcen 
und Geschäftsmöglichkeiten angemessenen Liquiditätsmanagement sind die bankaufsichtli-
chen Liquiditätsanforderungen als strenge Nebenbedingung einzuhalten.  
Auf der Grundlage der vorhandenen Geschäfts- und Risikostrategie bestimmt der Vorstand, 
welche nicht strategiekonformen Risiken beispielsweise durch den Abschluss von Versiche-
rungsverträgen oder durch das Schließen offener Positionen mit Hilfe von Derivaten auf an-
dere Marktteilnehmer übertragen werden. Dadurch werden bestimmte Risiken abgesichert o-
der in ihren Auswirkungen gemindert. Das Risikocontrolling stellt die Überwachung der laufen-
den Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen sicher. 
Zum Zwecke der Risikoberichterstattung sind feste Kommunikationswege und Informations-
empfänger bestimmt. Die für die Risikosteuerung relevanten Daten werden vom Risikocontrol-
ling zu einem internen Berichtswesen aufbereitet und verdichtet. Die Informationsweitergabe 
erfolgt dabei entweder im Rahmen einer regelmäßigen Risikoberichterstattung oder in Form 
einer ad hoc-Berichterstattung.  
Die in unserem Haus angewendeten Risikomessverfahren entsprechen gängigen Standards 
und richten sich im Rahmen der Proportionalität am Risikogehalt der Positionen aus. Die bei 
uns eingesetzten Verfahren sind geeignet, die Risikotragfähigkeit nachhaltig sicherzustellen. 
Die beschriebenen Risikoziele werden durch die bei uns eingesetzten Verfahren messbar, 
transparent und kontrollierbar. Die eingerichteten Risikomanagementsysteme entsprechen 
dem Profil und der Strategie unseres Hauses. Wir erachten unser Risikomanagementverfah-
ren als angemessen und wirksam. 
Die Risikotragfähigkeit beurteilen wir, indem die als wesentlich eingestuften Risiken monatlich 
am verfügbaren Gesamtbank-Risikolimit gemessen werden. Im Rahmen unserer Ergebnisvor-
schaurechnung beurteilen wir die Angemessenheit des internen Kapitals zur Unterlegung der 
zukünftigen Aktivitäten. 
Im GuV-/bilanzorientierten Steuerungskreis (Going-Concern-Ansatz alter Prägung) betrug das 
Gesamtbank-Risikolimit per 31.12.2020 69,5 Mio. €, die Auslastung lag bei 42 %, da wir ledig-
lich 41,8 Mio. € Limit zur Generierung der Steuerungswirkung auf die einzelnen Risikoarten 
verteilt haben. Im barwertigen Steuerungskreis haben wir per 31.12.2020 ein Gesamtbank-
Risikolimit von 368 Mio. € ermittelt, die Auslastung betrug 65 %. Auch in dieser Betrachtung 
wurde lediglich ein Teil (127,5 Mio. €) des möglichen Budgets zur Generierung der Steue-
rungswirkung auf die Risiken verteilt.  
Ein Vorstandsmitglied hat neben der Vorstandstätigkeit bei der Vereinigte Volksbank eG Saar-
louis – Losheim am See – Sulzbach/Saar kein weiteres Leitungsmandat im Sinne der CRR 
inne. 
Ein Vorstandsmitglied hat neben der Vorstandstätigkeit bei der Vereinigte Volksbank eG Saar-
louis – Losheim am See – Sulzbach/Saar ein weiteres Leitungsmandat im Sinne der CRR inne. 
Zwei Vorstandsmitglieder haben neben der Vorstandstätigkeit bei der Vereinigte Volksbank 
eG Saarlouis – Losheim am See – Sulzbach/Saar je ein weiteres Aufsichtsmandat im Sinne 
der CRR inne. 
Drei Aufsichtsratsmitglieder haben neben der Aufsichtsratstätigkeit bei der Vereinigte Volks-
bank eG Saarlouis – Losheim am See – Sulzbach/Saar ein weiteres Leitungsmandat im Sinne 
der CRR inne.  
Zwei Aufsichtsratsmitglieder haben neben der Aufsichtsratstätigkeit bei der Vereinigte Volks-
bank eG Saarlouis – Losheim am See – Sulzbach/Saar ein weiteres Aufsichtsmandat im Sinne 
der CRR inne.  
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Hierbei haben wir die Zählweise gem. § 25c Abs. 2 Satz 3 und 4 KWG sowie § 25d Abs. 3 
Satz 3 und 4 KWG zugrunde gelegt.  
Einen separaten Risikoausschuss gibt es in unserem Haus nicht, die Aufsichtsratsmitglieder 
tragen in ihrer Gesamtheit die Verantwortung für die Überwachung der Geschäftsführung des 
Vorstandes. Hierzu fanden im vergangenen Jahr fünf turnusmäßige Sitzungen und eine wei-
tere außerordentliche Sitzung statt.  
Der Aufsichtsrat erhält (mindestens) vierteljährlich einen Bericht über die Risikoentwicklung, 
in dem u.a. ein Überblick über die wesentlichen Risiken, Informationen zur Risikotragfähigkeit 
sowie zur Limitauslastung dargestellt ist. Unter Risikogesichtspunkten wesentliche Informatio-
nen werden dem Aufsichtsrat unverzüglich weitergeleitet, im vergangenen Jahr gab es eine 
Ad-hoc-Berichterstattung mit entsprechender Aktualisierung.  
Die Auswahl der Mitglieder der Geschäftsleitung erfolgt unter Beachtung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes auf Basis der fachlichen Qualifikation durch den Aufsichtsrat. Die 
Auswahl der Mitglieder des Aufsichtsrates erfolgt durch die Vertreterversammlung unter Be-
achtung entsprechender gesetzlicher Vorgaben. Die Aufsichtsräte aus dem Mitarbeiterkreis 
werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gewählt. 
 

Eigenmittel (Art. 437) 
Die wesentlichen Bedingungen und Konditionen zu unseren CRR-konformen und nicht-CRR-
konformen vertraglich geregelten Kapitalinstrumenten sind in Anhang I („Offenlegung der Ka-
pitalinstrumente“) dargestellt. Darüber hinaus nehmen wir Übergangsbestimmungen in An-
spruch.  
Unsere Eigenmittel inkl. der Eigenmittelquoten sind im Anhang II („Offenlegung der Eigenmit-
tel“) detailliert dargestellt: 

Überleitung vom bilanziellen Eigenkapital auf die aufsichtsrechtlichen Eigenmittel TEUR 

Eigenkapital per Bilanzausweis (Passiva 9 bis 12) 248.085 

Korrekturen / Anpassungen  

-  Bilanzielle Zuführungen (z.B. zu Ergebnisrücklagen, Bilanzgewinn etc*) 11.710 

- Gekündigte Geschäftsguthaben 921 

- Nicht CRR-konformes Ergänzungskapital  0 

   +      Kreditrisikoanpassung 15.910 

   +     Bestandsschutz für Kapitalinstrumente (Übergangsbestimmungen) 7.379 

   +/-   Sonstige Anpassungen -47 

Aufsichtsrechtliche Eigenmittel 258.695 

*werden erst mit Feststellung des Jahresabschlusses berücksichtigt 
 
 
 



Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 („CRR“) 

Offenlegungsbericht 2020 meine VVB  Seite 7/31 

Eigenmittelanforderungen (Art. 438) 
Folgende Kapitalanforderungen, die sich für die einzelnen Risikopositionen (Kreditrisiken, 
Marktrisiken, Operationelle Risiken, CVA-Risiken) ergeben, haben wir erfüllt: 

Risikopositionen 
Eigenmittel- 

anforderungen 
TEUR 

Kreditrisiken (Standardansatz) 

Staaten oder Zentralbanken 0 
Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 0 
Öffentliche Stellen 4 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0 

Internationale Organisationen 0 

Institute 1.047 
Unternehmen 19.543 
Mengengeschäft 29.797 

Durch Immobilien besichert 28.963 

Ausgefallene Positionen 3.394 

Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen  5.175 
Gedeckte Schuldverschreibungen 193 

Positionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurtei-
lung  0 

Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) 7.828 

Beteiligungen 3.681 
Sonstige Positionen 2.199 
Verbriefungspositionen nach SA 0 

   darunter: Wiederverbriefung2 0 

Marktrisiken 

Risikopositionsbetrag für Positions-, Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken 
nach Standardansatz 655 

Operationelle Risiken 

Basisindikatoransatz für operationelle Risiken 11.493 

Gesamtrisikobetrag aufgrund Anpassung der Kreditbewertung (CVA) 

… aus CVA 10 

Eigenmittelanforderungen insgesamt 113.982 

 
 
 
 
 
 

 
2  Bei Wiederverbriefungen handelt es sich um Verbriefungen, bei der das mit einem zugrunde liegenden Pool 

von Forderungen verbundene Risiko in Tranchen unterteilt wird und mindestens eine der zugrunde liegenden 
Forderungen eine Verbriefungsposition ist.  
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Kreditrisikoanpassungen (Art. 442) 
Als „notleidend“ werden Risikopositionen/Forderungen definiert, bei denen wir erwarten, dass 
ein Vertragspartner seinen Verpflichtungen, den Kapitaldienst zu leisten, nachhaltig nicht 
nachkommen kann. Für solche Forderungen werden von uns Einzelwertberichtigungen bzw. 
Einzelrückstellungen nach handelsrechtlichen Grundsätzen gebildet. Eine für Zwecke der 
Rechnungslegung abgegrenzte Definition von „überfällig“ verwenden wir nicht. 
 
Gesamtbetrag der Risikopositionen (gem. Art. 112): 
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Aufschlüsselung der Risikopositionen nach wichtigen Gebieten: 
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Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Wirtschaftszweigen oder Arten von Gegenpar-
teien: 

 
Alle hier nicht aufgeführten Branchen haben einen Anteil kleiner 10% am Gesamtvolumen der 
Nicht-Privatkunden. 
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Risikopositionen nach Restlaufzeiten: 

 
In der Spalte „größer 5 Jahre“ sind Positionen mit unbefristeter Laufzeit enthalten. 
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Angewendete Verfahren bei der Bildung der Risikovorsorge 
Die Risikovorsorge erfolgt gemäß den handelsrechtlichen Vorgaben nach dem strengen Nie-
derstwertprinzip. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Für zweifelhaft ein-
bringliche Forderungen werden Einzelwertberichtigungen (EWB) und Rückstellungen gebildet. 
Für das latente Ausfallrisiko haben wir entsprechende Pauschalwertberichtigungen (PWB) ge-
bildet. Außerdem besteht eine Vorsorge für allgemeine Bankrisiken gem. § 340f HGB. Soweit 
diese auch nach CRR aufsichtsrechtliche Eigenmittel darstellen, bilden sie die Position 50 in 
Anhang II. Unterjährig haben wir sichergestellt, dass Einzelwertberichtigungen und Rückstel-
lungen umgehend erfasst werden. Eine Auflösung der Einzelrisikovorsorge nehmen wir erst 
dann vor, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers erkennbar mit nach-
haltiger Wirkung verbessert haben.  
 
Darstellung der notleidenden und überfälligen Forderungen nach wesentlichen Wirtschafts-
zweigen: 

Wesentliche 
Wirtschafts-

zweige 

Gesamt-
inan-

spruch-
nahme 

aus über-
fälligen 

Krediten 
TEUR 

Gesamtin-
anspruch-

nahme 
aus notlei-

denden  
Krediten 

TEUR 

Bestand 
EWB 
TEUR 

Bestand 
PWB 
TEUR 

Bestand 
Rückstel-

lungen 
TEUR 

Nettozu-
führg./ 

Auflösung 
von 

EWB/Rück
stellungen 

TEUR 

Direktab-
schreibun-

gen 
TEUR 

Eingänge 
auf 

abgeschrie-
bene Forde-

rungen 
TEUR 

Privatkunden 379 16.108 5.470  0 238 50 147 

Firmenkunden 158 22.659 8.143  1.790 2.472 70 207 

Summe    1.248   120 354 

 
Darstellung der notleidenden und überfälligen Forderungen nach wesentlichen geografischen 
Gebieten:  
Es wurde aus Wesentlichkeitsgründen auf eine Aufgliederung nach geografischen Gebieten 
verzichtet. 
 
Entwicklung der Risikovorsorge: 

 

Anfangsbe-
stand 

der Periode 
TEUR 

Zuführungen 
in der Peri-

ode 
TEUR 

Auflösung 
TEUR 

Verbrauch 
TEUR 

wechselkurs-
bedingte 

und sonstige 
Veränderun-

gen 
TEUR 

Endbestand 
der Periode 

TEUR 

EWB 13.952 4.511 2.821 2.029 0 13.613 

Rückstellungen 770 1.414 394 0 0 1.790 

PWB 1.610 0 362 0 0 1.248 
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Risikopositionsklasse nach Standardansatz 
Gemäß Art. 138 CRR wurden für die Ermittlung der Risikogewichte die Ratingagenturen Stan-
dard & Poor's, Moody's und Fitch nominiert. Für die Ratingagentur Standard & Poor’s wurden 
die Klassenbezeichnungen Governments und Governments-Supranationals, Corporates und 
Insurance benannt. Für die Ratingagentur Moody‘s wurden die Klassenbezeichnungen Staa-
ten & supranationale Organisationen, (Industrie-)Unternehmen und Finanzinstitute-Versiche-
rung benannt. Für die Ratingagentur Fitch wurden die Klassenbezeichnungen Sovereigns & 
Supranationals, Corporate Finance und Insurance benannt.  
Der Gesamtbetrag der ausstehenden Positionswerte vor und nach Anwendung von Kreditrisi-
kominderungstechniken ergibt sich für jede Risikoklasse wie folgt: 
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Gegenparteiausfallrisiko (Art. 439) 
Unser Kontrahent in Bezug auf derivative Adressenausfallrisikopositionen ist unsere Zentral-
bank. Bei diesen Geschäften erfolgt eine Anrechnung auf das kontrahentenbezogene Limit-
system. Aufgrund des Sicherungssystems im genossenschaftlichen FinanzVerbund, das ei-
nen Bestandsschutz für den Kontrahenten garantiert und dessen Bonität im Rahmen des Ver-
bundratings regelmäßig überprüft wird, verzichten wir auf die Hereinnahme von Sicherheiten. 
Trotz des Sicherungssystems im genossenschaftlichen FinanzVerbund, das einen Bestands-
schutz für den Kontrahenten garantiert und dessen Bonität im Rahmen des Verbundratings 
regelmäßig überprüft wird, erfolgt eine Besicherung von Marktwerten aus bilateralen Deriva-
tegeschäften mit der DZ BANK AG auf Basis des Besicherungsanhangs zum Rahmenvertrag 
für Finanztermingeschäfte. Bei negativen Marktwerten erfolgt eine entsprechende Sicherhei-
tenstellung an die DZ BANK AG, bei positiven Marktwerten erfolgt seitens der DZ BANK AG 
eine entsprechende Sicherheitenstellung. 
Unsere derivativen Adressenausfallrisikopositionen sind mit Wiederbeschaffungswerten i.H.v. 
insgesamt 17.980 TEUR verbunden. Aufgrund Art. 113 (7) unterbleiben die sonstigen nach 
Art. 439 vorgesehenen Angaben.  
Derivative Adressenausfallrisikopositionen werden mit ihren Kreditäquivalenzbeträgen auf die 
entsprechenden Kontrahentenlimite angerechnet. 
 

Kapitalpuffer (Art. 440) 
Der antizyklische Kapitalpuffer ist ein makroprudenzielles Instrument der Bankenaufsicht, er 
soll dem Risiko eines übermäßigen Kreditwachstums im Bankensektor entgegenwirken. Fest-
gelegt wird der Wert für den inländischen antizyklischen Kapitalpuffer von der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).  
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Geographische Verteilung des antizyklischen Kapitalpuffers (Werte in TEUR): 

 
 

Höhe des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers  

   

Gesamtforderungsbetrag 1.424.779 TEUR 

Institutsspezifische Quote des antizyklischen Kapitalpuffers 0,002 % 

Anforderung an den institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer 24 TEUR 
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Marktrisiko (Art. 445) 
Für die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken verwenden wir die aufsichts-
rechtlich vorgegebenen Standardmethoden.  
Für die Risikoart Währung stellen sich die Eigenmittelanforderungen wie folgt dar: 
Ø Fremdwährungsposition Eigenmittelanforderungen: 655 TEUR. 

 

Operationelles Risiko (Art. 446) 
Die Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken werden nach dem Basisindikatoran-
satz gemäß Art. 315, 316 CRR ermittelt. 

 

Risiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Beteiligungspositio-
nen (Art. 447)  
Das Unternehmen hält im Wesentlichen Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen, 
die dem genossenschaftlichen Verbund zugerechnet werden. Die Beteiligungen dienen regel-
mäßig der Ergänzung des eigenen Produktangebotes sowie der Vertiefung der gegenseitigen 
Geschäftsbeziehungen. 
Die Bewertung des Beteiligungsportfolios erfolgt nach handelsrechtlichen Vorgaben. Einen 
Überblick über die Verbundbeteiligungen gibt folgende Tabelle: 

Beteiligungen Buchwert 
TEUR 

beizulegender 
Zeitwert 

TEUR 

Börsenwert 
TEUR 

STRATEGISCHE VERBUNDBETEILIGUNGEN 
Börsengehandelte 
Positionen 0 0 0 

Nicht börsengehandelte 
Positionen 28.193 30.038  

Andere 
Beteiligungspositionen 17.754 17.848 k.A. 

STRATEGISCHE BETEILIGUNGEN AUßERHALB DES GENOSSENSCHAFTLICHEN VERBUNDES 
Börsengehandelte 
Positionen 0 0 0 

Nicht börsengehandelte 
Positionen 4 4  

Andere 
Beteiligungspositionen 4.786 4.786 k.A. 

Die kumulierten Gewinne aus Verkäufen von Verbundbeteiligungen betrugen im Berichtszeit-
raum 0 TEUR. Die auf Grundlage der Bilanzierung nach dem deutschen Handelsgesetzbuch 
bestehenden latenten Neubewertungsgewinne betragen 1.939 TEUR.  
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Zinsrisiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Positionen (Art. 
448) 
Das von der Bank eingegangene Zinsänderungsrisiko als Teil des Marktpreisrisikos resultiert 
aus der Fristentransformation. Risiken für die Bank entstehen hierbei in den kommenden Jah-
ren insbesondere bei einem weiteren Rückgang der Zinsstrukturkurve. Entsprechende Siche-
rungsgeschäfte bzw. Laufzeitbegrenzungen bei den Wertpapiertransaktionen zur Absicherung 
des Risikos können bei erkennbarem Bedarf getätigt werden. Die gemessenen Risiken werden 
in einem Limitsystem dem entsprechenden Gesamtbank-Risikolimit gegenübergestellt.  

Das Zinsänderungsrisiko wird in unserem Haus barwertig gemessen und gesteuert. Dabei le-
gen wir folgende wesentlichen Schlüsselannahmen zu Grunde: 
§ Das Anlagebuch umfasst alle fest- und variabel verzinslichen bilanziellen sowie zins-

sensitiven außerbilanziellen Positionen, soweit diese nicht Handelszwecken dienen. 
Eigenkapitalbestandteile werden lediglich einbezogen, wenn sie einer Zinsbindung 
unterliegen. Zinstragende Positionen in Fonds werden in die Ermittlung der Barwert-
veränderung einbezogen. Hierbei wird der zinstragende Anteil des Fonds zur Berück-
sichtigung im Zinsbuchbarwert separiert und mittels einer Kennziffer, die die prozen-
tuale Veränderung bei der entsprechenden Zinskurvenverschiebung ausdrückt, mul-
tipliziert.  

§ Positionen mit unbestimmter Zinsbindungsdauer sind gemäß der institutsinternen Ab-
lauffiktionen, die auf Basis einer zukunftsorientierten Analyse basieren, berücksichtigt 
worden. Dies erfolgt auf der Basis von Schätzungen hinsichtlich der voraussichtlichen 
Zinsbindungsdauer bzw. der voraussichtlichen internen Zinsanpassung sowie der vo-
raussichtlichen Kapitalbindungsdauer der Einlagen. 

§ Optionale Elemente zinstragender Positionen werden gemäß der institutsinternen 
Steuerung berücksichtigt. 

 
Für die Ermittlung des Zinsänderungsrisikos werden die von der Bankenaufsicht vorgegebe-
nen Zinsschocks von + 200 Basispunkten bzw. - 200 Basispunkten verwendet. Aufgrund der 
Art des von uns eingegangenen Zinsänderungsrisikos sind Verluste jedoch nur bei steigenden 
Zinssätzen zu erwarten.  
Wesentliche Fremdwährungspositionen liegen nicht vor. Deshalb werden die Auswirkungen 
des Zinsschocks auf das Risiko für diese Positionen nicht separat berechnet. 

 

 Zinsänderungsrisiko 

Rückgang des 
Zinsbuchbarwerts 

TEUR 

Erhöhung des 
Zinsbuchbarwerts 

TEUR 

Summe -43.779 8.110 

 
Das Zinsänderungsrisiko einschließlich Kursänderungsrisiken in festverzinslichen Wertpapie-
ren wird in unserem Hause unter Berücksichtigung verschiedener Zinsszenarien sowie mit 
Hilfe der Zinselastizitätenbilanz gemessen und gesteuert. Dabei legen wir folgende wesentli-
chen Schlüsselannahmen zu Grunde:  
§ Die Zinselastizitäten für die Aktiv- und Passivpositionen werden gemäß den institutsin-

ternen Ermittlungen, die auf den Erfahrungen der Vergangenheit basieren, berücksich-
tigt. 
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§ Neugeschäftskonditionen werden auf Basis der am Markt erzielbaren Margen ange-
setzt. 

§ Wir planen mit einer unveränderten Geschäftsstruktur. 

Zur Ermittlung der Auswirkungen von Zinsänderungen verwenden wir folgende Zinsszenarien: 
Prognose, VR-Zinsszenarien und hypothetische Zinsszenarien.  
Der höchste Rückgang des Zinsergebnisses in Höhe von TEUR 10.475 ist im Stressszenario 
„stark fallende Zinsen“ zu verzeichnen. In den Szenarien mit steigenden Zinsen verbessert 
sich das Zinsergebnis leicht. 
Das Zinsänderungsrisiko wird von unserem Haus monatlich gemessen. Hierbei wird eine bar-
wertige und periodische Bewertung des Risikos vorgenommen. 
 

Risiko aus Verbriefungstransaktionen (Art. 449) 
Hierunter fassen wir alle Verbriefungstransaktionen, die unter den Anwendungsbereich der 
Verbriefungsregelungen gemäß Art. 242 ff fallen. Verbriefungstransaktionen liegen bei uns 
nicht vor. 

 

Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken (Art. 453) 
Von bilanzwirksamen und außerbilanziellen Aufrechnungsvereinbarungen machen wir keinen 
Gebrauch.  
Unsere Strategie zur Bewertung und Verwaltung der verwendeten berücksichtigungsfähigen 
Sicherheiten ist als Teil unserer Kreditrisikostrategie in ein übergreifendes Verfahren der Ge-
samtbanksteuerung eingebunden. Die von uns implementierten Risikosteuerungsprozesse 
beinhalten eine regelmäßige, vollständige Kreditrisikobeurteilung der besicherten Positionen 
einschließlich der Überprüfung der rechtlichen Wirksamkeit und der juristischen Durchsetzbar-
keit der hereingenommenen Sicherheiten. Für die Bewertung der verwendeten berücksichti-
gungsfähigen Sicherheiten haben wir Beleihungsrichtlinien eingeführt. Diese entsprechen den 
Richtlinien des genossenschaftlichen FinanzVerbundes zur Bewertung von Kreditsicherheiten.  
Folgende Hauptarten von Sicherheiten werden von uns hinsichtlich des Kredit- und Verwäs-
serungsrisikos als Sicherungsinstrumente risikomindernd in Anrechnung gebracht: 

a) Besicherung ohne Sicherheitsleistung 
§ Bürgschaften und Garantien 

b) Besicherung mit Sicherheitsleistung (Finanzielle Sicherheiten) 
§ Bareinlagen in unserem Haus  
§ Bareinlagen bei anderen Kreditinstituten 
§ an uns abgetretene oder uns verpfändete Lebensversicherungen 

 
Wir berücksichtigen diese Sicherheiten entsprechend der einfachen Methode für finanzielle 
Sicherheiten, bei der der besicherte Teil das Risikogewicht der finanziellen Sicherheit erhält. 
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Bei den Sicherungsgebern für die von uns risikomindernd angerechneten Garantien handelt 
es sich hauptsächlich um 
§ öffentliche Stellen (Zentralregierungen, Regionalregierungen, örtliche Gebietskörper-

schaften), 
§ inländische Kreditinstitute 

Als Gegenpartei bei Kreditderivaten fungiert ausschließlich die DZ BANK AG.  
Innerhalb der von uns verwendeten berücksichtigungsfähigen Sicherungsinstrumente sind wir 
lediglich Markt- oder Kreditrisikokonzentrationen mit Adressen aus dem Genossenschaftlichen 
FinanzVerbund eingegangen. Daraus erwachsen aufgrund der bestehenden verbundweiten 
Sicherungssysteme keine wesentlichen Risiken. Die Verfahren zur Erkennung und Steuerung 
potenzieller Konzentrationen sind in unsere Gesamtbanksteuerung integriert. 
Für die einzelnen Forderungsklassen ergeben sich folgende Gesamtbeträge an gesicherten 
Positionswerten: 

 
 

Unbelastete Vermögenswerte (Art. 443) 
Übersicht über belastete und unbelastete Vermögenswerte: 
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Entgegengenommene Sicherheiten: 

 

 

Belastungsquellen:
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Die Summe aller Vermögenswerte zum Stichtag 31.12.2020 betrug TEUR 2.767.958. Davon 
waren TEUR 222.669 belastet, was einem Anteil von 8,04 % entspricht. 

Die Belastung von Vermögenswerten resultiert hauptsächlich aus  
§ Weiterleitungskrediten aus öffentlichen Fördermitteln und 
§ der Besicherung von aufgenommenen Refinanzierungskrediten. 

 

Die Besicherung erfolgt grundsätzlich nur mit 
§ marktüblichen Rahmenverträgen und 
§ Besicherungsvereinbarungen. 

Sonstige Vermögenswerte werden nicht zur Besicherung verwendet.  

Im Vergleich zur letzten Offenlegung hat sich die Asset Encumbrance Quote um 1,75 %-
Punkte erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Weiterleitungskredite sowie auf 
die Aufnahme von Refinanzierungskrediten und deren notwendige Besicherung zurückzufüh-
ren. 

 

Verschuldung (Art. 451) 
Seit dem 1. Januar 2015 ist eine kreditinstitutsindividuelle, nicht risikobasierte Verschuldungs-
quote (derzeit Beobachtungsgröße) zu ermitteln und offenzulegen. Nachfolgend stellen wir die 
Positionen zur Ermittlung dieser Verschuldungsquote dar: 
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Vom Quick Fix nach Art. 500b haben wir keinen Gebrauch gemacht. 
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Prozess zur Vermeidung einer übermäßigen Verschuldung 

Dem Risiko einer übermäßigen Verschuldung wird bei uns im Haus im Planungs- und Strate-
gieprozess Rechnung getragen. Die Vermeidung einer übermäßigen Verschuldung ist bei uns 
eingebettet in unsere Bilanzstruktursteuerung.  

 
Beschreibung der Einflussfaktoren 

Die Verschuldungsquote betrug zum 31.12.2020 7,92 %, nach 8,08 % im Vorjahr. Wesentliche 
Einflussfaktoren, die während des Berichtszeitraums Auswirkungen auf die Verschuldungs-
quote hatten, bestehen in Form von Änderungen in der Kernkapitalausstattung (Erhöhung um 
EUR 10 Mio.). 
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Anhang 

I. Offenlegung der Kapitalinstrumente 
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II. Offenlegung der Eigenmittel 
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